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BEITRITTSERKLÄRUNG – fördernde Mitgliedschaft – 
 
 
Name des 
Unternehmens: 

Rechtsform: Gründungsjahr: Bundesland: 

Straße: PLZ/Ort: 

Postfach: PLZ/Ort: 

Telefon: Telefax: 

E-Mail: Handelsregisternummer: 
(bitte Auszug beifügen) 

Internet: Ansprechpartner: 

Weitere zugehörige Unternehmen aus der Entsorgungswirtschaft: 
(Name, Anschrift, etc. - evtl. ein weiteres Beiblatt benutzen) 

Beitritt ab _________________ 20______ 
 
 
Namens des/der vorbezeichneten Unternehmens/Person wird hiermit der Beitritt zum BDE erklärt. 
Die Satzung wird anerkannt; Hinweise auf meine/unsere Tätigkeit(en) umseitig. 
 
 
Der Beitrag ist am Anfang eines jeden Kalenderjahres bzw. im ersten Monat der Mitgliedschaft 
nach Rechnungslegung fällig. Weitere Hinweise umseitig. 
 
 

Wir erklären uns mit der Abbuchung des Mitgliedsbeitrages bei Fälligkeit vom Konto 

Nr. _________________________________ bei _________________________________ 

in _________________________________ BLZ ____________________ einverstanden. 

 
 
 
 
 
______________________________________ ______________________________________ 
Ort/Datum Rechtsverbindliche Unterschrift 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise zur Mitgliedschaft 
 
1. Nach der Satzung des Verbandes gehört zum Zweck des Verbandes die Wahrung der gemein-

samen Interessen der Mitglieder gegenüber Behörden und sonstigen Stellen, die Betreuung der 
Mitglieder im Rahmen gemeinsam interessierender Fragen sowie der Abschluss von Tarifver-
trägen. 

 
2. Förderndes Mitglied kann jeder Betrieb/jede Person werden, der/die ein Interesse am Zweck 

des Verbandes im Sinne § 2 der Satzung erklärt. Fördernde Mitglieder werden wie ordentliche 
Mitglieder im Verband informiert. Sie sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Verbandes, 
vornehmlich den Jahreshauptversammlungen, teilzunehmen. 

 
3. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem in der Beitrittserklärung gewünschten Zeitpunkt, sobald das 

Präsidium über die Aufnahme entschieden hat. 
 
4. Gemäß § 5 Abs. 2 der Verbandssatzung setzt das Präsidium in jedem Einzelfall bei der Auf-

nahme einen Jahrespauschalbeitrag fest. 
 
5. Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung, Streichung von der Mitgliederliste oder Ausschluss. 

Die Kündigung kann mit sechsmonatiger Frist zum Schluss eines Kalenderjahres erfolgen. 
 
 

Unternehmensprofil 

Anzahl der Mitarbeiter: Umsatz/Jahr: 
(soweit publikationspflichtig) 

Zugehörigkeit/Unternehmensgruppe: 

Schwerpunkte der Unternehmenstätigkeiten: 
(Bitte fügen Sie uns Broschüren, Geschäftsbericht oder ähnliches Informationsmaterial über Ihre Unternehmung bei.) 

 

 


